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Das Urheberrecht dient nicht der Geheimhaltung! 

Entschließung der 28. IFK am 17.6.2014 in Hamburg 

 

Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland betrachtet mit Sorge die Entwick-

lung, dass sich auskunftspflichtige Stellen zur Ablehnung von Anfragen auf das Urheberrecht oder ande-

re Rechte des „Geistigen Eigentums“ berufen. Das Urheberrecht darf nicht dazu eingesetzt werden, 

staatliche Informationen zurück zu halten. 

 

Amtliche Vermerke sind in aller Regel nicht urheberrechtlich geschützt. Gedankliche Inhalte können in 

ihrer politischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Aussage nicht über das Urheberrecht monopo-

lisiert werden, sondern müssen vielmehr Gegenstand der freien geistigen Auseinandersetzung bleiben. 

Mit Steuermitteln finanzierte und für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe erstellte Vermerke dürfen 

nicht unter Berufung auf Rechte des „Geistigen Eigentums“ zurückgehalten werden. Hintergrund insbe-

sondere des urheberrechtlichen Schutzes ist die Garantie einer angemessenen Vergütung der Urheber. 

Diese ist aber nicht bedroht, wenn Werke betroffen sind, die in Erfüllung dienstlicher Pflichten erstellt 

wurden.  

 

Nur in Ausnahmefällen kann es sein, dass von Dritten für staatliche Stellen erstellte Gutachten  tatsäch-

lich dem Urheberrecht unterfallen und die Dritten schutzbedürftig sind. Wer mit der Verwaltung Verträ-

ge schließt, muss wissen, dass diese an gesetzliche Transparenzpflichten gebunden ist, die sich nicht 

abbedingen lassen. Wo dies nicht bereits gesetzlich vorgeschrieben ist, sollen sich die staatlichen Stellen 

in solchen Fällen das Recht an einer Herausgabe einräumen lassen. Soweit diese Stellen einem Informa-

tionsfreiheitsgesetz unterliegen, ist es ihre Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass Rechte Dritter nicht ei-

nem gesetzlichen Informationszugang entgegenstehen. Was mit staatlichen Mitteln für die Verwaltung 

von staatlichen Stellen oder Dritten hergestellt wird, muss grundsätzlich zugänglich sein. 


